
Nachtrag III zum Reglement über die städtischen Schulen (Schulordnung) vom 

29. August 2006
��
 

vom 14. September 2010 

 

 

I. Das Reglement über die städtischen Schulen (Schulordnung) vom 

29. August 2006
�
 wird wie folgt geändert: 

Leitung Art. 7 (neu) 

Die Kindergärten werden von der zugeteilten Primarschulleitung 

geführt. 

Einzugsgebiete; 

Zuweisung der 

Schülerinnen und 

Schüler zu den 

Schulhäusern 

Art. 9 
�
� Die Einzugsgebiete bestimmen die Zuweisung der 

Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen Primar- und 

Oberstufenschulen. 
�
� Abweichende Zuweisungen sind möglich, wenn die in Absatz 3 

genannten Zielsetzungen besser erreicht werden können und 

keine überwiegend privaten Interessen entgegen stehen. 
�
� Für die Festlegung der Einzugsgebiete massgebend sind 

ausgeglichene Klassengrössen, die optimale Nutzung des 

vorhandenen Schulraums, die Sicherheit des Schulwegs und nach 

Möglichkeit die Zugehörigkeit zum Wohnquartier. 

Zuweisung der 

Schülerinnen und 

Schüler zu den 

Schulhäusern 

Art. 10 

wird aufgehoben 

Organisation und 

Leitung der 

Volksschulen 

Art. 11 (neu) 

Die Primarschuleinheiten, die Oberstufenzentren sowie die Real- 

und Sekundarschulen werden von je einer Schulleitung geleitet. 

Zuständigkeit Art. 16 Abs. 2 (neu) 

5.  Einzugsgebiete 
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II. 
�
� Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung des zuständigen 

kantonalen Departements. 
�
� Der Stadtrat bestimmt den Vollzugsbeginn. 

 

 

 

St.Gallen, 14. September 2010 

 

 

Im Namen des Stadtparlaments 

Der Präsident: 

Franz Fässler 

 

Der Ratssekretär: 

Manfred Linke 
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